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Natur auf Zeit
während der Rohstoffgewinnung

Um mineralische Rohstoffe gewinnen 
zu können, wird die vorhandene Ve-
getation und Bodenstruktur entfernt. 
Als Folge dieser Beeinträchtigungen 
werden Rohböden, Gesteine und Kies 
freigelegt. Im Laufe der Erdgeschichte 
entstanden vergleichbare Ausgangs-
situationen durch Gebirgsfaltungen, 
Eiszeiten und Vulkanausbrüche. Heu-
te sind solche dynamischen Prozesse 
von Natur aus nur sehr selten, meist 
in Folge von Felsstürzen sowie von 
Fließgewässerdynamik und Starkwet-
terereignissen.

In der Kulturlandschaft bestehen nur 
wenige Möglichkeiten, natürliche Dy-
namik auf nennenswerter Fläche zu 
initiieren bzw. zu fördern und neue 
Habitatstrukturen zu schaffen. In 
Abbaustätten entsteht eine hohe Dy-
namik nutzungsintegriert und wert-
volle Lebensräume werden beiläufig 
geschaffen. Der besondere Wert von 
Abbaustätten entsteht dadurch, dass 

sie eine hohe Standortsvielfalt, nähr-
stoffarme Standorte und eine sehr hohe 
Dynamik bieten. Diese drei Faktoren 
sind in unserer Kulturlandschaft nur 
sehr selten als Trio anzutreffen.

Bedeutung der  
Rohstoffgewinnung für den  
Naturschutz

Abbauflächen kommt vor diesem Hin-
tergrund eine besondere Bedeutung zu. 
Neben militärischen Liegenschaften 
und Industriebrachen sind sie die ein-
zigen Flächen, in denen in Folge einer 
zugelassenen Nutzung auf größerer 
Fläche neue Rohbodenhabitate ent-
stehen sowie dynamische Prozesse 
initiiert werden.

Dies ist aus Naturschutzsicht deshalb 
bedeutsam, da solche nährstoffarmen 
Habitate in unserer flächig überplanten, 
meist intensiv genutzten und struk-
turarmen Kulturlandschaft fast nicht 
mehr existieren. Aufgrund ihres „Ini-
tialzustandes“, ihrer Nährstoffarmut 
und ihres oftmals extremen Kleinklimas  

sind Abbaustätten schon während der 
Rohstoffgewinnung Lebensraum zahl-
reicher seltener und gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten.

Auch die Vielzahl an verschiedenen 
Lebensräumen und Kleinklimaten auf 
engstem Raum nebeneinander ist ein 
Grund für die erstaunlich hohe Arten-
vielfalt vieler Abbaustätten. So finden 
sich nebeneinander offene Wasser-
flächen, Röhrichte, Tümpel, Gebüsch, 
Kies- oder Schotterflächen, Sand- und 
Magerrasen, Wege, Sandflächen, Stein-
haufen, Ruderalvegetation, Steil- oder 
Felswände sowie Gehölze und Bäume.

Die Besiedlung durch Pionierarten und 
Habitatspezialisten erfolgt bereits wäh-
rend der Gesteinsgewinnung, bevor sich 
wenig später die ersten neuen Lebens-
gemeinschaften bilden. Typische Bei-
spiele sind z.B. Uhu und Wanderfalke 
in Felsnischen, Uferschwalben in Steil-
wänden, Flussregenpfeifer auf Kiesbän-
ken, Gelbbauchunke und Kreuzkröte 
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in Flachwasserbereichen oder Tüm-
peln, Libellen an Feuchtstellen oder 
Ödlandschrecken, Sandlaufkäfer und 
Wildbienen auf Sand- und Magerrasen. 

Eine weitere Naturschutzfunktion ha-
ben Abbaustätten dadurch, dass sie in 
Folge der fortlaufenden Dynamik und 
dadurch entstehender „Wanderbiotope“ 
Flächen und Optionen für „natürliche 
Start-ups“ vorhalten. So können sich 
auf Initialstandorten hoch spezialisierte 
Arten ebenso ansiedeln wie Arten, die 
aufgrund des Klimawandels wandern 
müssen. Auf diese Weise können sich 
hier neue Lebensgemeinschaften bil-
den, die in ihrer Zusammensetzung teil-
weise deutlich von den in Lehrbüchern 
beschriebenen Biozönosen abweichen. 

Artenschutz vor,  
während und nach der  
Rohstoffgewinnung

Biologische Vielfalt ist ein Thema, mit 
dem die Steine- und Erdenindustrie 
für sich werben kann. Anderseits 
kann gerade das Einwandern selte-
ner und hochgradig gefährdeter Arten 
mit einem Risiko verbunden sein, das 
zumindest hohe Kosten verursachen 
kann. Die Rohstoffgewinnung findet 

nicht stets in gleicher Intensität an al-
len Stellen innerhalb der Abbaustätte 
statt. Vielmehr liegen manche Bereiche 
kurzzeitig oder auch jahrelang brach, 
bevor die Rohstoffgewinnung an die-
ser Stelle wieder voranschreitet oder 
z.B. mit der Rekultivierung begonnen 
wird. Während der Nutzung oder Nut-
zungsunterbrechung entstehen na-
turschutzfachlich wertvolle Bereiche, 
in denen sich Individuen geschützter 
Arten ansiedeln.

Ein wesentliches Problem ist, dass das 
Artenschutzrecht dynamische Prozesse 
auf Tatbestandsebene überhaupt nicht 
und auf Rechtsfolgenseite nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Der für andere 
Konstellationen sinnvolle Ansatz des 
konservierenden Naturschutzes kon-
terkariert dadurch die aus Sicht des 
Naturschutzes eigentlich gewünschte 
Dynamik in Abbaustätten. In Abbaustät-
ten sind insbesondere die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände des 
Tötungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG und des Verbots der 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. 
V. m. Abs. 5 BNatSchG relevant.

Die Steine- und Erdenindustrie ist von 
den Entwicklungen besonders betrof-
fen. Gründe hierfür sind u.a., dass die 

Rohstoffgewinnung nicht mit einem 
einmaligen Eingriff verbunden ist, 
der anschließend dauerhafte, nahe-
zu gleichbleibende betriebsbedingte 
Auswirkungen mit sich bringt. Die Ein-
griffe sind vielmehr wiederkehrend, 
dabei unterschiedlichen Charakters 
und lediglich temporär. Darüber hinaus 
entstehen mit der Gesteinsgewinnung 
oftmals erst vielfältige Biotopstruktu-
ren, eine hohe Dynamik und nährstoff-
arme Standorte, die für die Biodiversität 
von besonderer Bedeutung sind. Diese 
Entwicklungsbereiche entstehen durch 
räumlichen Wechsel der Abbaubereiche 
innerhalb der Abbaustätte. Sie sind un-
terschiedlichen Alters, unterschiedlich 
strukturiert und stehen in enger Bezie-
hung zueinander. 

Rohstoffgewinnungsvorhaben sind im 
Vergleich zu vielen anderen Vorhaben 
mehrmals und über einen sehr langen 
Zeitraum mit dem statischen Arten-
schutzrecht konfrontiert. Vereinfacht 
dargestellt können die Konflikte in drei 
Ebenen betrachtet werden:
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Natur auf Zeit
während der Rohstoffgewinnung 

Ebene 1: 
Vorhabenzuslassung

In der Vorhabenzulassung sind zahlrei-
che Anforderungen abzuarbeiten, die 
teilweise auch mit dem besonderen Ar-
tenschutzrecht „verzahnt“ sind, z.B. die 
naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung, Biotop- oder Gebietsschutz oder 
die Walderhaltung. Stehen artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände in Rede, 
führt deren Bewältigung häufig zu zu-
sätzlichen Kosten und Verzögerungen. 
Instrumente und Vorgehensweisen, die 
etwaige artenschutzrechtliche Konflikte 
in der Betriebsphase bereits zum Zeit-
punkt der Vorhabenzulassung lösen, 
haben sich bislang nicht etabliert. 

Ebene 2: 
Betriebsphase

Die in der Betriebsphase in Steinbrü-
chen, Baggerseen und Kiesgruben 
entstehenden Lebensräume werden 
bereits während der Gewinnungstä-
tigkeit von zahlreichen Arten besiedelt. 
Der (genehmigte) Abbau selbst, der 
die eigentlich gewünschte Dynamik 
überhaupt erst erzeugt, kann dabei 
mit dem besonderen Artenschutz in 
Konflikt geraten, z.B. müssen Fahr-
spuren, die sich zu Laichgewässern 
entwickeln, auch künftig zum Transport 

genutzt werden oder müssen temporär 
aus der Nutzung genommene Abbaube-
reiche in absehbarer Zeit in Anspruch 
genommen werden. Aus Sicht des Na-
turschutzes wäre es in vielen Fällen so-
gar wünschenswert, dass die durch die 
Rohstoffgewinnung initiierte Dynamik 
wieder von vorne beginnt, denn mit der 
Vegetationsentwicklung verändert sich 
die jeweilige Artenzusammensetzung. 

Ebene 3: 
Rekultivierung bzw.  
Renaturierung

Während der Rekultivierung bzw. Re-
naturierung können besondere Her-
ausforderungen z.B. dann entstehen, 
wenn Teilflächen mit streng geschütz-
ten Arten, die auf Tümpel, Kies- oder 
Schotterflächen, Ruderalvegetation, 
Steil- oder Felswände angewiesen 
sind, aufgrund befristeter Waldum-
wandlung wieder aufzuforsten sind. 
Ebenso können die Wiederherstellung 
von Bodenfunktionen durch Rekulti-
vierung oder die mit der Renaturie-
rung einhergehende Sukzession die 
vorhandenen Lebensräume negativ 
beeinflussen. In solchen Fällen treffen 
naturschutzrechtlicher bzw. forstrecht-
licher Ausgleichsgedanke und stati-
scher Artenschutz als gegensätzliche 
Ziele aufeinander.

Rechtlich ist jedoch nur in zwei Ebenen 
zu unterteilen. Die zweite und dritte 
Ebene ist dabei hinsichtlich rechtlicher 
Lösungsansätze zusammenzufassen 
in „Nutzungsrecht wird ausgeübt“, 
denn rechtlich macht es keinen Un-
terschied, ob der besondere Arten-
schutz mit dem Lösen und Freisetzen 
des Gesteins einschließlich der damit 
zusammenhängenden vorbereitenden 
oder begleitenden oder den nachfol-
genden Tätigkeiten aufeinandertrifft. 
Nicht umsonst umfasst die Genehmi-
gung alle mit der Rohstoffgewinnung 
verbundenen Tätigkeiten (zumindest 
entsprechend der Reichweite einer 
immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung oder wasserrechtlichen Plan-
feststellung). 

Auf Ebene „Nutzungsrecht wird aus-
geübt“ kann bei etwaigen Konflikten 
mit dem besonderen Artenschutzrecht 
die Legalisierungswirkung einer Plan-
feststellung oder immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung nicht einfach 
außen vor gelassen werden. Eine recht-
mäßige Zulassungsentscheidung wird 
durch das nachträgliche Einwandern 
von Arten nicht rechtswidrig. Um et-
waigen Risiken dennoch aus dem Weg 
zu gehen, wird teilweise versucht, die 
Ansiedlung geschützter Arten von vorn-

 
2. Ebene: Betriebsphase
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herein zu verhindern. Es findet also 
nicht nur keine aktive Förderung der 
biologischen Vielfalt durch die Anla-
ge temporärer Biotope wie Laichge-
wässer oder Nistmöglichkeiten statt. 
Vielmehr wird der Entstehung solcher 
Biotope entgegengewirkt, um bei der 
Beseitigung im Rahmen der zulässigen 
Nutzung nicht mit restriktiven sowie 
zeit- und kostenintensiven artenschutz-
rechtlichen Forderungen konfrontiert 
zu werden. Eine solche Verhinderung 
der Ansiedlung geschützter Arten ist 
artenschutzrechtlich nicht verboten. 
Der Sinn und Zweck des Artenschutzes 
verkehrt sich damit in sein Gegenteil.

Die Unternehmen und Verbände der 
Steine- und Erdenindustrie arbeiten 
an zahlreichen Lösungsansätzen und 
initiieren und fördern viele Projekte, um  
dem dynamischen Ansatz im Natur-
schutzrecht zu dem ihm gebührenden 
Platz zu verhelfen. Hierzu gehören z. B. 
die Einrichtung einer bundesweiten  
Biodiversitätsdatenbank, das Enga-
gement im Forschungs-  und  Ent-
wicklungsvorhaben „Natur auf Zeit 
– Rechtliche und fachliche Rahmenbe-
dingungen“ im Rahmen des Umweltfor-
schungsplans 2016 sowie die aktuelle 
Initiative mit dem NABU (Gemeinsames 
Diskussionspapier „Natur auf Zeit in 
Rohstoffgewinnungsstätten“). 

Natur auf Zeit in  
Rohstoffgewinnungsstätten

Ein vielfach diskutierter Lösungsansatz 
ist die Idee „Natur auf Zeit“. Die Be-
reitschaft, „Natur auf Zeit“ entstehen 
zu lassen, ist grundsätzlich vorhan-
den. Jedoch sind artenschutzrechtli-
che Belange eine große Hürde bei der 
Realisierung. Die Idee „Natur auf Zeit“ 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie auch für kleine und mittelständische 
Unternehmen attraktiv ist. Wichtig ist 
daher, dass der bürokratische Aufwand 
klein ist und gleichzeitig eine maximal 
mögliche Rechtssicherheit entsteht. 
Insbesondere sollten die Kosten, die 
sich aus dem Aufwand für „Natur auf 
Zeit“ ergeben, nicht höher sein als die 
Kosten einer „Verhinderungspflege“.

ISTE und NABU Baden-Württemberg 
haben gemeinsam ein Diskussions-
papier mit einem Gesetzgebungsvor-
schlag zu „Natur auf Zeit“ erarbeitet, 
dem sich im daran anschließenden 
Diskussionsprozess neben den Bundes- 
und Landesverbänden der Steine- und 
Erdenindustrie auch der NABU Bundes-
verband sowie 13 weitere Landesver-
bände des NABU angeschlossen haben. 

Das gemeinsame Diskussionspapier 
wurde mittlerweile an das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) und das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) zur 
weiteren Diskussion weitergeleitet.

Um einen naturschutzfachlich sinn-
vollen Anwendungsbereich von Natur 
auf Zeit zu definieren, wurde im Dis-
kussionspapier zunächst entsprechend 
der rechtlich zu betrachtenden Ebenen 
zwischen Flächen mit und ohne Nut-
zungsrecht unterschieden: 

Auf Flächen ohne Nutzungsrecht (keine 
Abbaugenehmigung vorhanden) wer-
den die bestehenden Regelungen in 
den Bereichen Eingriffsregelung, Ar-
ten-, Biotop- und Gebietsschutz, die 
im Sinne des „No Net Loss-Prinzips“ 
ausgestaltet sind, von den Unter-
zeichnern des Diskussionspapiers im 

 
Pionierart in Abbaustätten:  
die Wechselkröte

 
3. Ebene: Folgenutzung
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Grundsatz nicht in Frage gestellt. Für 
diese Flächen besteht hinsichtlich des 
Artenschutzrechts jedoch ein hoher 
Optimierungs- und Standardisierungs-
bedarf, um Rechtssicherheit und Ver-
fahrensbeschleunigung zu schaffen. 
Zwingende Voraussetzung sollte dabei 
die Erarbeitung durch pluralistisch be-
setzte Gremien und ein demokratisch 
legitimierter Prozess sein.  

Für Flächen, auf denen das Nutzungs-
recht ausgeübt wird, ist die Idee „Natur 
auf Zeit“ prädestiniert, den dynami-
schen Naturschutz sinnvoll zu etab-
lieren. Dort umfasst die bestehende 
Genehmigung bzw. Planfeststellung 
bereits das gesamte Abbaugelände, auf 
dem jedoch nicht überall während des 
gesamten Abbauzeitraums dieselben 
betrieblichen Aktivitäten stattfinden. 
Es ergibt sich also, dass „Natur auf 
Zeit“ entsteht, d. h. geschützte Arten 
auf Flächen einwandern, die bereits 
von einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung oder wasserrechtlichen 
Planfeststellung umfasst sind. Das da-
mit entstehende Spannungsverhältnis 
zwischen dem Bestandsschutz und den 
Anforderungen des Artenschutzrechtes 
könnte durch „Natur auf Zeit“ einer 

sinnvollen Lösung zugeführt werden. 
Diese Konstellation unterscheidet sich 
maßgeblich von anderen Situationen, 
in denen brachliegende Flächen noch 
nicht von einer betrieblichen Geneh-
migung oder Planfeststellung umfasst 
sind. Häufig wird ausgeführt, dass das 
Problem der nachträglich einwandern-
den Arten ähnlich zu bewerten sei wie 
etwa bei Windenergieanlagen, in deren 
Umgebung sich windkraftsensible Ar-
ten ansiedeln. Dies mag zwar hinsicht-
lich der Prüfung von Lösungsansätzen 
zunächst sinnvoll sein, allerdings ist 
der maßgebliche Unterschied, dass 
artenschutzrechtliche Fragestellun-
gen aufgrund der durch den Eingriff 
geschaffenen Biotopstrukturen und der 
daraus resultierenden Besiedlung von 
streng geschützten Arten entstehen. 
Dies ist bei Windenergieanlagen nicht 
der Fall und daher (zumindest natur-
schutzfachlich) anders zu bewerten.

Einführung einer  
guten fachlichen Praxis für  
die Rohstoffgewinnung

Es gibt bislang keinen in der Praxis 
bewährten flächendeckenden Ansatz 
zur Umsetzung von „Natur auf Zeit“. 
Hinsichtlich der Rechtssicherheit sind 
die aktuell diskutieren Ansätze (Vorab-

Ausnahme, vertragliche Lösungen, Zu-
sicherung einer Ausnahme sowie Ein-
führung einer guten fachlichen Praxis) 
unterschiedlich zu bewerten.  

Nach Einschätzung der beteiligten Ver-
bände ist besonders die Einführung 
eines Instruments sinnvoll und prakti-
kabel, das wertvolle Biotopstrukturen 
entstehen und erhalten lässt, die dann 
von Arten besiedelt werden können. 
Hierzu bietet sich die Einführung ei-
ner „guten fachlichen Praxis“ an, deren 
Einhaltung dann artenschutzrechtliche 
Privilegierungen mit sich bringen würde 
und somit die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände unter den in der 
guten fachlichen Praxis genannten Vor-
aussetzungen nicht erfüllt wären. Diese 
Privilegierungen müssen dann auch 
Eingang in das Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) finden.

Wesentlicher Inhalt des Diskussionspa-
piers ist ein gemeinsamer Regelungs-
vorschlag zur Änderung des BNatSchG, 
der sich auf die zugelassene Rohstoff-
gewinnung bezieht. Der Vorschlag 
beinhaltet eine Legalausnahme mit 
tatbestandsausschließender Wirkung 
und wurde entsprechend der europa-
rechtlichen Vorgaben ausgestaltet. 

 
Abbaustätten bieten vielfältige Biotopstrukturen, die im Rahmen einer guten  
fachlichen Praxis gestärkt werden könnten.

Natur auf Zeit
während der Rohstoffgewinnung



45

Die Unterzeichner schlagen vor, dass 
in § 44 BNatSchG ein neuer Absatz 5 
mit folgendem Inhalt eingefügt wird:

„Auf Flächen mit einer zugelassenen 
Gewinnung mineralischer Rohstoffe 
verstoßen das Lösen und Freisetzen 
des Gesteins einschließlich der damit 
zusammenhängenden vorbereitenden, 
begleitenden und nachfolgenden Tätig-
keiten sowie Ausgleichs- und Minde-
rungsmaßnahmen nach § 1 Absatz 5 
Satz 4 nicht gegen die Zugriffsverbote, 
sofern sie den sich aus [Hinweis auf un-
tergesetzliches Regelwerk] ergebenden 
Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis entsprechen. Dies gilt nicht für 
die Gewinnung mineralischer Rohstoffe 
auf und unter dem Meeresboden.

Der gemeinsame Gesetzgebungs-
vorschlag wurde mittlerweile an das   
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
und das Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) übermittelt. Der gemeinsamen 
Initiative ist ein langer und intensiver 
Diskussionsprozess vorausgegangen. 
Neben zahlreichen Treffen zur Fest-
legung einer gemeinsamen Position, 
der Erarbeitung einer Ermächtigungs-
grundlage, eines Verordnungstextes 

sowie eines Vorschlages für die gute 
fachliche Praxis mussten die „Arbeits-
pakete“ natürlich auch während der 
COVID 19-Pandemie durch zahlreiche 
Webmeetings vorangebracht werden.

Die Einführung einer guten fachlichen 
Praxis für die Rohstoffgewinnung auf 
Flächen, auf denen ein entsprechendes 
Nutzungsrecht ausgeübt wird, macht 
auch eine Standardisierung notwen-

dig, insbesondere um die erforderliche 
allgemeine Anerkennung bei den Ak-
teuren innezuhaben. Die Umsetzung 
und Beendigung von „Natur auf Zeit“ 
müssen sich nach klaren Standards 
richten können. Die Einhaltung der gu-
ten fachlichen Praxis würde dann die 
entsprechenden artenschutzrechtli-
chen Privilegierungen mit sich bringen, 
d.h., dass die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände unter den in der 
guten fachlichen Praxis genannten Vo-
raussetzungen nicht erfüllt sind. 

Gemeinsames Diskussionspapier 
Natur auf Zeit in  

Rohstoffgewinnungsstätten

Industrieverband Steine und Erden 
Baden-Württemberg e.V.
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sehr hohe Dynamik. Diese Faktoren sind in unserer Kulturlandschaft nur sehr selten als Trio 
anzutreffen. Dadurch entstehen naturschutzfachlich wertvolle Biotopstrukturen für zahlreiche 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Aufgrund des geltenden Artenschutzrechts kann jedoch die 
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auf Zeit aktiv fördern. Dafür brauchen die Betriebe eine praktikable und rechtssichere Lösung.

Dieses Diskussionspapier wird unterstützt  
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Landesverbänden Baden-Württemberg, Bremen,  
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,  
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Beispiele für eine gute fachliche Praxis in Rohstoffgewinnungsstätten
– Kiesgewinnung und Artenvielfalt Handlungsleitfaden für Schwaben, 2014, LBV
– Nachhaltige Entwicklung und biologische Vielfalt – Wir übernehmen Verantwortung, 2014, Kies und Beton AG Baden-Baden
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Beispiele für eine gute fachliche Praxis in Rohstoffgewinnungsstätten
– Kiesgewinnung und Artenvielfalt Handlungsleitfaden für Schwaben, 2014, LBV
– Nachhaltige Entwicklung und biologische Vielfalt – Wir übernehmen Verantwortung, 2014, Kies und Beton AG Baden-Baden
– Förderung der biologischen Vielfalt in den Abbaustätten von HeidelbergCement, 2010, HeidelbergCement AG
– Naturschutz in Steinbrüchen – Kapitel 10 in Band 1 der Schriftenreihe Umweltberatung des ISTE
– Maßnahmen zur Unterstützung der Abgrabungsamphibien in der Rohstoffgewinnung NRWs, VERO
– Der Steinbruch als Sekundärbiotop / Merkblatt 6 des Bay. Landesamt für Umweltschutz (2001)
– Naturschutz und Zementindustrie des VdZ / Projektteil 3: Management-Empfehlungen
– Landschaftspflegekonzept Bayern / Band 11.17 / Lebensraumtyp Steinbrüche, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL / Gilcher S.,1995)
– Biodiversitätsmanagement in Kiesgruben und Steinbrüchen, HeidelbergCement / FH Bingen / INULA (2015)
– Ergebnisse des Life+ Projekts „Life in Quarries“
–  100 Kleingewässer für die Kreuzkröte – landesweites Amphibienschutzprogramm in Abbaustätten im Freistaat Sachsen; UVMB und SMUL
– Landesweites Amphibien- und Reptilienschutzprogramm in Abbaustätten im Freistaat Thüringen; UVMB und NfGA 
–  Rohstoffgewinnung im Fokus von Biodiversität und Artenschutz; 6. Rohstoffbericht Sachsen-Anhalt 2018
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Das gemeinsame Diskussionspapier wurde mittlerweile an das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und  
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) zur weiteren Diskussion weitergeleitet.


